
  
  

Artenschonzeiten 

Hecht 

Zander 

Meerforelle 

Lachs 

 

01.Jan 

01. Jan 

15. Okt 

15. Okt 

 

30 Apr 

30. Apr 

15. Mrz 

15. Mrz 

 

 

 

Mindestmaße 

Aal 45 

Barsch 

Brassen 

Güster 

20 

28 

18 

Hecht 45 

Karausche 

Karpfen 

Lachs 

15 

35 

50 

Meerforelle 

Rotauge 

Rotfeder 

Schleie 

40 

20 

20 

25 

kein Mindestmaß! 

45 

Wels 

Zander 

Ausnahmegenehmigung nach § 6 der Binnenfischereiordnung vom 06. Juli 1989 

(Neiders. GVBl. S. 289) zum Fang untermaßiger Welse im Rahmen von 

Hegemaßnahmen. Mit der Genehmigung vom 04. Februar 2015, durch das Dezernat 

Fischereikundlicher-Dienst wurde im Leda-Jümme-Einzugsgebiet das gesetzliche 

Mindestmaß 50 cm beim Wels aufgehoben. Das bedeutet, dass Welse in den 

Gewässern des Fischereivereins Bad Zwischenahn e.V. gefangen werden, grundsätzlich 

und ohne Ausnahme zu entnehmen sind! Gefangene Welse, egal welcher Größe, 

dürfen auf Grund dieser Genehmigung nicht zurückgesetzt werden. 

Während der Artenschonzeiten von Hecht und Zander gilt ein 

generelles Kunstköderverbot 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JJJJ 

zugelassene Fanggeräte 

4 Handangeln 3 Handangeln 

1 Senke (max. 1 m x 1m) 

 

Zwischenahner Meer 
1 Senke (max. 1 m x 1m) 

4 Handangeln Janssenteich 

Woldsee 4 Handangeln 3 Handangeln 
 

Jugendliche mit Prüfung: 3 Handangeln 

Jugendliche ohne Prüfung: 2 Handangeln (keine Spinnangel) 

 

Jugendliche unter 14 Jahren dürfen nur zur Vorbereitung auf die 

Sportfischerprüfung unter Aufsicht einer geeigneten Person 

angeln. 

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Gewässer                                  Mitglieder                                              Gäste 


